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  Ausgaben 
Die Mittel sind übertragbar. 
Die Titel 682 01, 682 02, 891 01 und 891 02 sind 
gegenseitig deckungsfähig. 
Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veran-
schlagten Beträge für Investitionen sind bindend. 
Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi-
tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im 
Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi-
nanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten 
Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im 
Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi-
nanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder 
Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans 
verwendet werden. 
Die Betriebsgrundstücke (einschl. Iandwirtschaftlich 
genutzte Grundstücke) können dem Landesbetrieb 
unentgeltlich überlassen werden. 
Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung 
des Ministeriums für Finanzen. 

    

  Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)     
682 01 184 Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt 

(Zoologisch-botanischer Garten) 
In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei 
Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga-
beermächtigungen.  
Ausgaben können während des Haushaltsjahres 
vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. 

Vgl. Ü 1 A 
Mehrausgabe zur coronabedingten Liquiditätssi-
cherung gegen Entnahme aus der Rücklage für 
Haushaltsrisiken (vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01) 
und für einen Baukostenzuschuss zur Sanierung 
der Wilhelma-Gastronomie gegen Entnahme 
aus der Rücklage für Maßnahmen i. S. d.  
§ 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO (vgl. Kap. 1212 
Tit. 359 05). 
Zuweisung von                               EUR 
Kap. 1212 Tit. 359 01     10.632.000,00 
Kap. 1212 Tit. 359 05       5.400.000,00 

20.739.600,00 
4.707.600,00 

- 
- 

20.739.600,00 
4.707.600,00 

16.032.000,00 
- 

682 02 184 Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt 
(Parkpflege) 

4.363.900,00 
4.363.900,00 

- 
- 

4.363.900,00 
4.363.900,00 

- 
- 

  Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-
tionen) 

25.103.500,00 
9.071.500,00 

- 
- 

25.103.500,00 
9.071.500,00 

16.032.000,00 
- 

  Ausgaben für Investitionen     
891 01 184 Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma (Zoolo-

gisch-botanischer Garten) 
1.700.000,00 
1.700.000,00 

- 
- 

1.700.000,00 
1.700.000,00 

- 
- 

891 02 184 Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma (Parkpfle-
ge) 

300.000,00 
300.000,00 

- 
- 

300.000,00 
300.000,00 

- 
- 

  Zw.S. Ausgaben für Investitionen 2.000.000,00 
2.000.000,00 

- 
- 

2.000.000,00 
2.000.000,00 

- 
- 

  Gesamtausgaben 27.103.500,00 
11.071.500,00 

- 
- 

27.103.500,00 
11.071.500,00 

16.032.000,00 
- 

  Abschluss     
  Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 25.103.500,00 

9.071.500,00 
- 
- 

25.103.500,00 
9.071.500,00 

16.032.000,00 
- 

  Ausgaben für Investitionen 2.000.000,00 
2.000.000,00 

- 
- 

2.000.000,00 
2.000.000,00 

- 
- 

  Gesamtausgaben 27.103.500,00 
11.071.500,00 

- 
- 

27.103.500,00 
11.071.500,00 

16.032.000,00 
- 

  Zuschuss 27.103.500,00 
11.071.500,00 

- 
- 

27.103.500,00 
11.071.500,00 

16.032.000,00 
- 

       

 


